
 
 
 
 

 
 
 

Ziele der Bodenordnung  

 

• Bereitstellung der benötigten Grundstücke für den Neubau der Entlastungsstraße K 11n 

für den Ort Velen  

 

• Neuordnung der Grundstücke zur Vermeidung von Nachteilen für die allgemeine 

Landeskultur, u. a. für die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Grundstücke, die durch 

die Straßenplanung bedingt sind (z. B. An- und Durchschneidungen)  

 

Der Flächenbedarf für die  K 11n beträgt - einschließlich Ausgleich und Ersatz für den 

Eingriff in Natur und Landschaft - ca.  5 ha. 
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